
Nutzungsordnung für digitaler Speichermedien am Gymnasium Bad Aibling 

Stand 20.01.2020 

Die am 10.4.19 verabschiedete und am 29.4.19 in Kraft getretenen Nutzungsordnung wurde auf 

Basis der Ergebnisse der ISB-Befragung vom Dezember 2019 am 20.1.20 im Schulparlament 

erneut ausführlich diskutiert. Weitergehende örtliche, zeitliche und altersmäßige 

Beschränkungen wurden trotz der Umfrageergebnisse vor allem aus Praktikabilitätsgründen 

verworfen.  

Das Schulparlament empfahl jedoch mit großer Mehrheit die in den Sätzen 4 und 6 

festgeschriebenen Verpflichtungen noch stärker in den Vordergrund zu stellen und die 

Bemühungen in diesen Bereichen zu intensivieren. 

 

(1) Die Nutzung von Handys und anderen digitalen Speichermedien wird im gesamten 

Schulbereich des Gymnasiums Bad Aibling außerhalb des Unterrichts für alle 

Jahrgangsstufen freigegeben. Nur in der Mensa verpflichten wir, Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrkräfte, uns das Handy zur Essenszeit ausgeschaltet zu lassen. 

 

(2) Bei Schulfahrten, Wandertagen und sonstigen Schulveranstaltungen außerhalb des 

Schulgeländes entscheiden die begleitenden Lehrkräfte nach pädagogischem Ermessen 

über die Nutzung von Handys. 

 

(3) Im Unterricht werden Handys nur auf Aufforderung durch die Lehrkräfte verwendet. 

Diese achten darauf, dass Schülerinnen und Schülern ohne eigenes Gerät gleiche Lern- 

und Arbeitsbedingungen gewährleistet sind. 

 

(4) Aufklärung über Chancen und Risiken und die Vermittlung eines verantwortungsvollen 

und reflektierten Umgangs mit digitalen Speichermedien ist Aufgabe von Schule und 

Eltern.  

 

(5) Wir alle achten darauf, dass Jugendschutzrichtlinien eingehalten und 

Persönlichkeitsrechte Dritter gewahrt werden. Das gilt besonders für Ton-, Bild- und 

Videoaufnahmen.  

 

(6) Wir verpflichten uns, darauf hinzuwirken, dass digitale Medien an unserer Schule 

reflektiert und anderen gegenüber wertschätzend zum Einsatz kommen.  

 

(7) Alle am Schulleben beteiligten Gruppen, Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Lehrkräfte, achten auf die Einhaltung oben genannter Regeln. 

 



 


